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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache 

ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen 

dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 

ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 

Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 

kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, 

insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Das genagelte Verbundmittel X-HVB ist ein L-förmiges Blechformteil, das mit Setzbolzen auf 

Stahlträgern von Stahlverbundträgern zur Verdübelung mit dem Betongurt, alternativ zu 

aufgeschweißten Kopfbolzendübeln, befestigt wird, s. Anhänge A1 und A2.

Die genagelten Verbundmittel können auch zur Sicherung der Verbundwirkung in 

Profilblechdecken herangezogen werden, siehe Anhang A1.

Die Verbundmittel X-HVB werden mit oder ohne Profilblech, ein- oder mehrreihig, auf dem 

Stahlträger angeordnet. Details zur Anordnung der Verbundmittel X-HVB können den Anhängen 

B5 bis B8 entnommen werden.

Das L-förmige Blechformteil besteht aus einem 2 mm oder 2,5 mm dickem umgeformten 

Stahlblech mit einem Befestigungs- und einem Tragschenkel.

In Anhängigkeit der Dicke des Betongurtes bzw. Höhe des Profilblechs werden folgende Typen 

der X-HVB Verbundmittel mit unterschiedlicher Länge des Tragschenkels des Blechformteils 

unterschieden: X-HVB 140, X-HVB 125, X-HVB 110, X-HVB 95, X-HVB 80, X-HVB 50 und 

X-HVB 40 (s. Anhang A2).

Der Befestigungsschenkel des Blechformteils wird mittels 2 Setzbolzen X-ENP-21 HVB auf dem 

Stahluntergrund befestigt. Die Setzbolzen X-ENP-21 HVB aus galvanisch verzinktem 

Kohlenstoffstahl bestehen aus einem Nagel mit einem Durchmesser von 4,5 mm, auf dem zwei 

stählerne Rondellen montiert sind, s. Anhang A2. Die Rondellen führen den Nagel während des 

Eintreibprozesses im Bolzensetzgerät und sie tragen in der Verbindung zur Tragfähigkeit der 

Verdübelung bei. Für die Ausführung des Anschlusses mit Setzbolzen gelten die 

Herstellerangaben unter Beachtung der Angaben nach Anhang B1 bis B3.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 

Bewertungsdokument

Der Verwendungszweck des genagelten Verbundmittels X-HVB ist die Verdübelung von 

Verbundträgern sowie die Sicherung der Verbundwirkung in Profilblechdecken gemäß 

EN 1994-1-1. Er beinhaltet Verbundkonstruktionen in Neubauten als auch die Verstärkung von 

Deckenkonstruktionen bei der Renovierung von Altbauten.

Der Verwendungszweck der genagelten Verbundmittel X-HVB beinhaltet Verbundkonstruktionen 

die durch statische und quasi-statische Lasten beansprucht werden. 

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn das genagelte 

Verbundmittel entsprechend den Angaben und Randbedingungen nach den Anhängen B1 bis B8 

verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer 

Nutzungsdauer des genagelten Verbundmittels von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur 

Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind 

lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete 

wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.
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3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Tragfähigkeit in Vollbetonplatten, 

Positionierung der Verbundmittel parallel zur 

Trägerachse

Siehe Anhang C1

Charakteristische Tragfähigkeit in Vollbetonplatten, 

Positionierung der Verbundmittel senkrecht zur 

Trägerachse

Leistung nicht bewertet

Charakteristische Tragfähigkeit in Profilblechdecken 

mit Rippen senkrecht zur Trägerachse, Positionierung 

der Verbundmittel parallel Trägerachse

Siehe Anhang C1

Charakteristische Tragfähigkeit in Profilblechdecken 

mit Rippen senkrecht zur Trägerachse, Positionierung 

der Verbundmittel senkrecht zur Trägerachse

Siehe Anhang C1, C3 und C4

Charakteristische Tragfähigkeit in Profilblechdecken 

mit Rippen parallel zur Trägerachse, Positionierung 

der Verbundmittel parallel zur Trägerachse

Siehe Anhang C2

Charakteristische Tragfähigkeit in Profilblechdecken 

mit Rippen parallel zur Trägerachse, Positionierung 

der Verbundmittel senkrecht zur Trägerachse

Leistung nicht bewertet

Charakteristische Tragfähigkeit für die 

Endverankerung von Profilblechdecken 
Siehe Anhang C4

Charakteristische Tragfähigkeit für die Verwendung in 

Erdbebengebieten unter seismischen Einwirkungen 

gemäß EN 1998-1

Siehe Anhang B1

Charakteristische Tragfähigkeit in Vollbetonplatten bei 

der Renovierung von Altbauten mit Stählen mit einer 

Streckgrenze kleiner als 235 MPa 

Siehe Anhang C3

Anwendungsgrenze Siehe Anhang B3, erfüllt

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten
Klasse A1 gemäß 

EN 13501-1:2007+A1:2009

Feuerwiderstand Siehe Anhang C5
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der 

Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 200033-00-0602 gilt folgende 

Rechtsgrundlage: Entscheidung 1998/214/EU.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 

Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung 

der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim 

Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist. 

Ausgestellt in Berlin am 22. Januar 2026 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Beglaubigt

Referatsleiter Bertram
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